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Erste Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Delmenhorst über die Erhebung von Gebühren 

für die Straßenreinigung (Straßenreinigungsgebührensatzung - StrRGS) 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), 
der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 52 des 
Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Delmenhorst in seiner Sitzung am 6. Februar 2020 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Delmenhorst über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungsgebührensatzung - StrRGS) vom 16.12.2016 (Delmenhorster Kreisblatt vom 
21.12.2016, S. 29) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

 

„Die Stadt Delmenhorst trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten (kommunaler 
Eigenanteil). Der kommunale Eigenanteil wird auf 25 v. H. der gesamten 
Straßenreinigungskosten festgesetzt.“ 

 

2. § 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 
Gebührenhöhe 

Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Frontlänge: 

1. in der Reinigungsklasse 1  €     1,55 bei 1-mal wöchentlicher Reinigung 
2. in der Reinigungsklasse 1W  €     3,77  bei 1-mal wöchentlicher Reinigung 
3. in der Reinigungsklasse 2  €   63,36 bei täglicher Reinigung.“ 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
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